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Kritik und Einspruch zum Entwurf  der Verordnung (VO) der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über Immissionsschutzmaßnahmen im Bereich des Luftverkehrs (Luftverkehr- Immissionsschutzverordnung – LuIV )
Dr. Brigitte Buschbeck (Physikerin)

Dieser Entwurf verdient den Namen „Schutzverordnung“ nicht, denn er ist ein Freibrief für den vom Flughafen Schwechat betriebenen rücksichtslosen Ausbau und ist ein Schlag in das Gesicht der Bürger, die sich wohl erwarten dürfen, dass die Politik ihre Gesundheit schützt.
Begründung:

Zu § 1 Anwendungsbereich:

§1. (1) 2. : Darunter würde also die gesamte UVP zur 3. Piste fallen und mit den in der VO angestrebten viel zu hohen „Schwellenwerten“ würde dieses Verfahren zur „Farce“ werden. 
Zu §2 Immissionsschwellenwerte:
1. Für die Beurteilung wird nur von „unzumutbarer Belästigung“ geschrieben, aber neuere medizinische Studien weisen darauf hin, dass bei den in der VO angegebenen „Schwellenwerten“ sehr wohl schon gesundheitliche Schädigungen auftreten können. Die WHO reagiert darauf und setzt z.B. den anzustrebenden Schwellenwert für LAeq Nacht auf 40 dB(A) herunter. Bei der Zulassung von 50 dB(A) ( bis zum Jahr 2017 sogar noch höher!) dürfen aber in der Nacht mindestens 10mal so viele Flugzeuge über die Menschen darüber donnern, als die WHO es als unbedenklich ansieht. Daher ist es eine unzulässige Verharmlosung, nur von „Belästigungen“ zu reden.

2. Die in der VO angegebenen „Schwellenwerte“ sind auch für den Tag viel höher, als die WHO empfiehlt, zahlreiche Kindergärten und Schulen sind betroffen. 
3. Die in der VO zugelassenen Maximalpegel bei Überflügen in der Nacht, nämlich       71 dB(A) Außenpegel können auch mit den besten Schallschutzfenstern nicht wirklich unschädlich gemacht werden. Schallschutzfenster würden, wenn sie gut sind, die maximalen Schallpegel der Einzelgeräusche auf LAmax = 71-25 = 46 dB bringen, einen Wert, der laut WHO schon Beeinträchtigungen des Schlafes mit sich bringen kann. Die WHO berichtet  in den Night Noise Guidelines 2009 ( "table 1" auf Seite 15 von 187) von EEG-Aufwachreaktionen, vom Einsetzen von Bewegungen und Änderungen der Schlafstruktur schon für Werte von LAmax = 32 – 42 dB . 

4. Die in der VO zugelassenen Überflugshäufigkeiten in der Nacht, nämlich 6 mal 71 dB(A) Außenpegel übersteigen auch wesentlich die vom ÖAL (Österr. Arbeitsring für Lärmbekämpfung) als unbedenklich eingestuften Werte. 

Abfrage und Zitat aus ÖÄL 3/1, Auf Seiten 46- 47:
"7.1.4 Abfrage: Ist die Summe aus dem energetisch gemittelten Spitzenpegel der Überflüge und dem zehnfachen dekadischen Logarithmus der Anzahl der Überflüge in der Nachtzeit größer 75 dB ?"
Weiters  schreibt der ÖAL:
"Mit dieser Bedingung für die Nachtzeit ist die absolute Obergrenze für Planungen festgelegt, da auf Grund der medizinischen Forschung ab diesen Werten bei längerer Einwirkung von Schallimmissionen negative gesundheitliche Auswirkungen zu erwarten sind." 
Das ist aber bei 6x71 dB, nämlich mit 78.78 dB der Fall !!
5. Die in der VO zugelassenen Überflugshäufigkeiten/Maximalpegel  sind auch  höher und daher für die Bevölkerung schlechter, als diejenigen im deutschen Fluglärmgesetz.
6. Die in der VO versprochene  (viel zu kleine) Erniedrigung der Schwellenwerte, sowohl für Tag als für Nacht, sollen erst ab dem Jahr 2017 gelten, in Deutschland aber schon ab 2011.

7. Die in der VO angegebenen Schwellenwerte berücksichtigen nicht  die von der WHO geforderten Herabsetzungen 1.) wegen des Frequenzspektrums, das bei Fluglärm an den Immissionspunkten am Boden vorwiegend tiefe Töne beinhaltet, und 2.) wegen des  impulsartig auftretenden Fluglärms der die betroffenen Menschen immer wieder aus einer relativen Ruhelage herausreißt.

8. Die in der VO angegebenen Schwellenwerte berücksichtigen nicht, dass zufolge anerkannter und von der EU in Auftrag  gegebenen Studien  der Fluglärm belastender empfunden wird, als z.B. der Straßenlärm und folglich diese Schwellenwerte unter denen für Straßenlärm und auch für Gewerbelärm angesetzt werden müssen. 
9. Obwohl in neueren Studien (so auch in der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)) immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die zeitlich gemittelten Fluglärmwerte zu wenig die tatsächliche Belastung wiedergeben, wird  in der VO keine Begrenzung der Überflugshäufigkeiten am Tag festgelegt. Dicht besiedelte Gebiete müssten aber schon aus volkswirtschaftlichen Gründen (Krankheitskosten) besonders geschützt werden.
Zu § 3 Ermittlung der Lärmbelastung:

10. Eine Schlechterstellung der österreichischen Bürger gegenüber den deutschen Bürgern erfolgt auch dadurch, dass der auftretende Fluglärm bei uns über das ganze Jahr gemittelt werden soll, aber in Deutschland über die 6 verkehrsreichen Monate.

In Österreich werden damit die ruhigeren Wintermonate zur „Ausdünnung“ der gemessenen Mittelwerte verwendet und im Sommer darf dann die Bevölkerung den umso ärgeren Fluglärm erleiden.
11. Die in der VO angegebenen Schwellenwerte berücksichtigen ausdrücklich nicht andere Schallquellen, d.h. vorbelastete Wohngebiete, die anderwärtig schon bis zur Obergrenze der Zumutbarkeit beschallt sind, dürfen unabhängig davon getrost durch Fluglärm zusätzlich belastet werden.

12. zu §3 (3) letzter Absatz: Eine Zunahme um 2dB(A) als irrelevant anzusehen ist eine Verhöhnung der Bevölkerung, denn eine Zunahme um 2 dB(A) als irrelevant anzusehen bedeutet, dass eine Zunahme der Überflüge um 58%  als irrelevant angesehen wird.
